
 
 

dies zur Anfechtbarkeit der Betriebs-
ratswahl führen.  

Matrixorganisation 

Die Rechtsprechung differenziert zwi-
schen unternehmensinternen und un-
ternehmensübergreifenden Matrixor-
ganisationen. Bei einer unternehmens-
internen Matrixorganisation arbeiten 
alle Beschäftigten im selben Unterneh-
men, jedoch können fachliche und dis-
ziplinarische Weisungen von Personen 

Einführung 

Im vergangenen Jahr entschied das 
BAG in gleich zwei Fällen zu Fragen der 
Betriebszugehörigkeit in sogenannten 
„Matrixorganisationen“. Besondere Be-
deutung haben beide Entscheidungen 
insbesondere im Hinblick auf die im 
Frühjahr 2026 turnusmäßig anstehen-
den Betriebsratswahlen. Sofern die Be-
triebszugehörigkeit eines Arbeitneh-
mers falsch eingeschätzt wird, kann 

ausgeübt werden, die unterschiedli-
chen Betrieben zugeordnet sind. Unter-
nehmensübergreifende Matrixorgani-
sationen zeichnen sich dadurch aus, 
dass das fachliche Weisungsrecht re-
gelmäßig von unternehmensfremden 
Vorgesetzten ausgeübt wird, während 
das disziplinarische Weisungsrecht 
beim Vertragsarbeitgeber verbleibt. 

Das BAG konkretisierte im vergangenen 
Jahr für beide Organisationsformen die 
Anforderungen der Betriebszugehörig-
keit. Angesichts der bald anstehenden 
Betriebsratswahlen 2026 lohnt sich ein 
genauerer Blick: 

BAG, Beschluss vom 22.05.2025  
Az. 7 ABR 28/24 

Das BAG hat im Rahmen einer Wahl-
anfechtung im Mai 2025 entschieden, 
dass Arbeitnehmer in unternehmens-
internen Matrixorganisationen, die 
mehreren Betrieben desselben Unter-
nehmens angehören, auch in sämtli-
chen dieser Betriebe wahlberechtigt 
sind.  
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Matrix reloaded  

Doppelschlag des BAG vor 

dem Wahljahr 2026  



Laila Grombacher 

 

Im Übrigen schloss sich der 1. Senat 
der Entscheidung des 7. Senats zu un-
ternehmensinternen Matrixorganisati-
onen an. 

Folgen für die Praxis  

Die praktischen Folgen sind für Arbeit-
geber mit mehreren Betrieben nicht zu 
unterschätzen, und dies vor allem im 
Hinblick auf die Betriebsratswahlen 
2026.  

Arbeitgeber mit unternehmensinternen 
Matrixorganisationen müssen insbe-
sondere prüfen, ob einzelne Führungs-
kräfte in mehrere Betriebe eingegliedert 
sind. Eine mehrfache Betriebszugehö-
rigkeit kann erhebliche Auswirkungen 
im Zusammenhang mit der Betriebs-
ratswahl mit sich bringen. Insbeson-
dere kann sich eine mehrfache Be-
triebszugehörigkeit auf arbeitsrechtli-
che Schwellenwerte auswirken (z.B. 
§§ 1, 9, 38 BetrVG). Auch müssen Ar-
beitgeber berücksichtigen, dass sie ge-
mäß § 2 Abs. 2 WO verpflichtet sind, 
dem Wahlvorstand Informationen da-
hingehend zu geben, dass der jeweilige 
Wahlvorstand mögliche Mehrfachein-
gliederungen einschätzen kann. Nicht 
zuletzt kann sich eine Mehrfacheinglie-
derung auch auf das passive Wahlrecht 
der Führungskräfte auswirken. Die 
Mehrfacheingliederung einer Füh-
rungskraft hätte zur Folge, dass sie 
auch Mitglied in mehreren Betriebsrä-
ten sein könnte.  

Offen bleibt, ob auch eine Führungs-
kraft in einer unternehmensübergrei-
fenden Matrixorganisation eingeglie-
dert und wahlberechtigt sein kann. Der 
7. Senat ließ diese Frage ausdrücklich 
offen und auch der 1. Senat äußerte 
sich dazu nicht. Die Argumentation des 
BAG lässt vermuten, dass eine Wahlbe-
rechtigung solcher Führungskräfte zu 
bejahen ist. Unklar bleibt indes, ob ei-
ner Wahlberechtigung für auslän-

Die aus einer Mehrfacheingliederung 
folgende Mehrfachwahlberechtigung 
stehe den Grundsätzen des BetrVG 
nicht entgegen. Der Begriff der Einglie-
derung in § 7 BetrVG und § 99 BetrVG 
sei identisch auszulegen. Ob eine Be-
triebszugehörigkeit vorliege, müsse im 
jeweiligen Einzelfall innerhalb einer Ge-
samtschau geprüft werden. Nach den 
Maßstäben des BAG liege eine Einglie-
derung vor, wenn die Führungskraft zur 
Durchführung der ihr obliegenden Auf-
gaben mit den im Betrieb tätigen Ar-
beitnehmern regelmäßig zusammenar-
beiten müsse und damit ihre fachli-
chen Weisungsbefugnisse tatsächlich 
wahrnehme. Auf disziplinarische Be-
fugnisse komme es ebenso wenig an 
wie auf das Vorhandensein eines 
„räumlichen” Arbeitsplatzes.  

BAG, Beschluss vom 23.09.2025  
Az. 1 ABR 25/24 

Im Zusammenhang mit der Aufhebung 
personeller Einzelmaßnahmen äußerte 
sich das BAG im September 2025 auch 
zu Anforderungen der Betriebszugehö-
rigkeit für unternehmensübergreifende 
Matrixorganisationen. Die Wahlberech-
tigung der Führungskräfte war nicht 
Gegenstand des Verfahrens. 

Das BAG entschied, dass eine Einglie-
derung von Führungskräften, deren Ar-
beitsverhältnis mit der Konzernmutter 
oder einer anderen – in der Praxis meist 
im Ausland sitzenden – konzernange-
hörigen Gesellschaft nur dann vorlie-
gen könne, wenn der Inhaber des in 
Deutschland gelegenen Betriebs, also 
die deutsche Tochtergesellschaft, ge-
genüber diesen Führungskräften wei-
sungsbefugt sei. Ohne eine solche – 
zumindest partielle – Arbeitgeberstel-
lung der deutschen Tochtergesell-
schaft könne keine Einstellung dieser 
Führungskraft im deutschen Betrieb 
vorliegen.  

dische Führungskräfte der fehlende 
persönliche Geltungsbereich des Be-
trVG entgegengehalten werden kann. 

Kurzum: Betriebsratswahlen weisen 
stets einige Fallstricke auf, im Fall ge-
lebter Matrixorganisationen gilt dies im 
Besonderen. Doppelte oder gar Mehr-
fachzugehörigkeiten scheinen mög-
lich, selbst im internationalen Kontext; 
gleichwohl zeigt die Rechtsprechung 
entsprechende Limitierungen auf. Eine 
sorgfältige Wahlvorbereitung hat diese 
Aspekte jedenfalls in den Blick zu neh-
men.  

Zögern Sie bitte nicht, uns bei Fragen zu 
diesem Thema anzusprechen. Falls Sie 
in den Verteiler unseres kostenlosen 
Kanzlei-Newsletters aufgenommen 
werden möchten, senden Sie uns zu 
diesem Zweck bitte eine kurze Mail. 
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